
ENTWURF Stand 02 2020

Rechtsverordnung

über die Festsetzung eines Wasserschutzgebietes
in der kreisfreien Stadt Neustadt an der Weinstraße

zugunsten der

Stadtwerke Neustadt an der Weinstraße GmbH
Schlachthofstraße 60

67433 Neustadt an der Weinstraße

Aufgrund des § 51 des Gesetzes zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasse).: haltsgesetz —

WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31 07 2009 (BGBI 1 S 2585) zuletzt geandert
durch Art 2 des Gesetzes vom 04 12 2018 (BGBI 1 5 2254), und der § 94,1 11, 11 und 92
Abs 2 des Wassergesetzes fur das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz - LWG) in der
Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.2015 (GVBI Seite 127),suletzt geändert durähV
Artikel 2 des Gesetzes vom 26.11.2019(GVBI 5. 338),

wird durch die
Struktur- und Genehmigungsditlaion Süd

als zustandige obere Wasserl5ehorde
verordnet

Zweck unnSin
::x«::. /0,

(1) Im Interesse der offentlichen Vlasse g, welche die Stadtwerke Neustadt an der
Weinstraße GmbH fur ihren ersorgungsbere ch sicherzustellen haben, wird fur die hier
zu dienenden Wassergewinnungsaplagen in der Stadt Neustadt an der Weinstraße, be
stehend aus den Ti6fbrunhen 1 bis 9 OEdenswald das nachstehend beschriebene Was
serschutzgebiet festgesf.

(2) Das Wasserschutebiet w Zonen eingeteilt

Die Karte ist Bestandteil der Rechtsverordnung.

ISSUfl9i

re Schujpone II

Schutzzonn (Zone lilA und IIIB),

die im Lfrl‘an Maßstab 1:25.000 wie folgt dargestellt sind:

Blaue Umrandung
Rote Umrandung
Orangefarbene Umrandung

- Zone 1
- Zone lilA
- Zone IIIB

Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd



§2
Umfang und Beschreibung

(1) Das Wasserschutzgebiet liegt auf den Gemarkungen Mußbach, Neustadt, Hambach,
Diedesfeld und Lachen-Speyerdorf der Stadt Neustadt an der Weinstraße.

(2) Die Fassungsbereiche (Zone 1) haben eine Größe von insgesamt 0,4 ha und erstrecken
sich auf die Bereiche der neun Brunnenanlagen:

Bezeichnung Gemarkung Flurstück-Nr. Rechts‘#eft •>‘>Hochwert
‘;-‘ .der Quelle

Tiefbrunnen 1 Lachen-Speyerdorf 8605/3 441 928 5466 564

Tiefbrunnen 2 Mußbach 7701/4 441 950 5 467 270
‘:

Tiefbrunnen 3 Mußbach 7701/9 4.2 22T... 5 467 493
•:-:•>:. ‘s:

‘«z
Tiefbrunnen 4 Mußbach - 5 467 289

Tiefbrunnen 5 Mußbach Q1/12o 442413 5467 123
V374

.‚.

Tiefbrunnen 6 Mußbach 77442 -:.M2 332 5 466 759

Tiefbrunnen 7 Lachen-Speyerdo 1G1 442 306 5 466 125

Tiefbrunnen 8 La&ien-SØY orf 10291 / 442 251 5 466 436
‘:4<t

.
Tiefbrunnen 9 Mutbach %fl01/10 442 034 5467643

(3) Die weLtere Schutzzone lilA hat eine Große von ca 709 ha

(4) Die weitere Schutzzone IIIB hat eine Große von ca 586 ha

(5) Die genue Lage des Waserschutzgebietes und der Zonen ergibt sich aus den Karten,
die Bestandteil der•Rechtsverordnung sind.



§3
Hinweise

(1) Eine Ausfertigung der Rechtsverordnung und das mit dem Festsetzungsvermerk verse
hene, als Bestandteil dieser Rechtsverordnung geltende Kartenmaterial, werden zu je
dermanns Einsicht während der Dienststunden bei der

Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd,
Zentralreferat Wasserwirtschaft, Abfaliwirtschaft und Bodenschutz -

- Obere Wasserbehörde -

Friedrich-Ebert-Straße 14
67433 Neustadt an der Weinstraße

archivmäßig aufbewahrt.

Ferner wird darauf hingewiesen, dass die betroffenen Flurstü Liegenschaftskatas
ter gekennzeichnet sind.

(2) Für Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen
‚

uneaähtet weiterge
hender Regelung nach dieser Rechtsverordnung.- die VorschriMft‘der § 48, 62, 63
WHG und § 65 LWG i.V.m. der jeweils gültigeh Wrordnung überAnlagen zum Umgang
mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) zu beachteh.:::..

(3) Für das Befördern wassergefährdender Stoffe r%ls o fter Anlagen (Rohrleitungs
anlagen) sind die Verordnung über RohrfemIØiturnlagen und die hierfür einschlägi
gen Bestimmungen des Wasserhaushaltsgestzjhd des Landeswassergesetzes ver
bindlich. . :.

(4) Für das Aufbringen von KirschIamm isf -. ungöachtet weitergehender Regelungen nach
dieser Rechtsverordnung - di; ilsgültig&Klärschlammverordnung (AbfKlärV) zu be
achten

(5) Fur die Anwenddn von Pflanzenschutzmitteln sind - ungeachtet weitergehender Rege
Iung9‘nach dieser Rechtsverordnung - die Vorschriften der jeweils gultigen Verordnung
<qb9rAnwendungSVer1ote und -beschrankungen fur Pflanzenschutzmittel (Pflanzen

g1hutz-Anwendung/&ordnung) zu beachten.
/

(6) Fur die tnwendung von Düngemitteln sind - ungeachtet weitergehender Regelungen
j*ct ‚dieser Rechtsyerordnung - die Vorschriften des Dungegesetzes der Dungeverord
nurj und der Du%emittelverordnung in der gültigen Fassung zu beachten

(7) Fur Ubungen und Anlagen der Streitkrafte in Wasserschutzgebieten ist das Merkblatt
Militärish Übungen und Liegenschaften der Streitkräfte in Wasserschutzgebieten“ in
der jeweils geltenden Fassung zu beachten.

(8) Das Wasserversorgungsunternehmen soll mindestens die zur Zone 1 gehörenden Flä
chen als Eigentum erwerben oder an diesen Flächen eine beschränkte Dienstbarkeit
bestellen.



§4
Schutzbestimmungen 1 Verbote

(1) Im Bereich des Wasserschutzgebietes sind alle die Wasserversorgung gefährdenden
Handlungen untersagt.

(2) Schutz des Fassungsbereiches (Zone 1)

Der Fassungsbereich (Zone 1) soll den Schutz der unmittelbaren ufi bung der Fas
sungsanlage vor Verunreinigungen und sonstigen Beeinträchtigurie.gØwährleisten.

gänge

2. Fahr- und Fußgängerverkehr

(3) Schutz der Weiteren
7

Die weitere Schutzzonen (Sofiutzzone IINA und III B) sollen den Schutz vor weitreichen
den Beeinträchtigungen, i6sbtidere vor n[6ht oder schwer abbaubaren chemischen
und vor radioaktiv reinii4Øewährleisten.

a) In der Weitere chutzzone (Schutzzone III A) sind insbesondere verboten

1. Die für dieZor6 III B genannten Einrichtungen, Handlungen und Vorgänge

7,

industrie und Gewerbe
7/

2. Ausweisung neuer Industriegebiete

3. Errichten, Erweitern und Betrieb von lndustrieanlagen, in denen in besonders
großem Umfang mit wassergefährdenden Stoffen umgegangen wird (z. B. Raf
finerien, Metallhütten, chemische Fabriken)

4. Errichten, Erweitern und Betrieb von Anlagen zum Umgang und zur Lagerung
wassergefährdender Stoffe (ausgenommen Kleinmengen für den Haus- und
landwirtschaftlichen Gebrauch, Lagerung von Heizöl für den Hausgebrauch

Im Fassungsbereich (Zone 1) sind insbesondere verboten:

1. Die für die Zonen III A und III B genannten Einrichtuni

3. jede land- und forstwirtschaftliche sowie g
chemischer Mittel für Pflanzenschutz, ¶P
sowie zur Wachstumsregelung).

(keine Anwendung
pfung



und von Dieselkraftstoff für landwirtschaftliche Betriebe)

5. Errichten, Erweitern und Betrieb von Rohrleitungsanlagen zum Befördern was
sergefährdender Stoffe

6. Umgang mit radioaktiven Stoffen im Sinne des Atomgesetzes und der Strah
lenschutzverordnung, ausgenommen für Mess-, Prüf- und Regeltechnik

Abwasserbeseitigung und Abwasseranlagen

7 Kanalisation (ausgenommen bei besonderen Anforderurgen an ihre Dichtigkeit
und deren Uberprufung in angemessenen Zeitabstanden) einschließlich Re
genuberlauf- und Regenklarbecken sowie zentrale Klaranlagen sofern diese
nicht in angemessenen Zeitabstanden durch Inspektion auf Schäden uberpruft
werden, (naheres regelt AW-DVWK-A 142, AW-DVWK-M 146)

8 Abwassereinleitung in den Untergrund einschlLeßljch Ab(asserversickerung,
-verrieselung und -verregnung (ausgenommen nicht schadflc,h verunreinigtes
Niederschlagswasser, welches breitflachig uber die belebte odenzone versi
ckert wird und Abwasser aus Kleinklaranlagen fur Eine(anwesen DIN 4261,
DWA-A 138)

9 Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser vdn Verkehrsanlagen in den
Untergrund, ausgenommen Entwasserung uber Boschungen und großflachige
Versickerung von gering verschmt.itzten Niederschlagswasser uber die belebte
Bodenzone

10. Einleitung von Abwasser (ausbenommen behandeltes Niederschlagswasser) in
ein oberirdisches Gewässer, sofern das Gewässer anschließend die Zone II
durchfließt —

Abfallintsorgung

Ablagerätig und Einbau von Abfällen, die die Anforderungen einer schadlosen
‘rtung:h1cht erfüllen

12. / verwenden voi( Materialien beim Bau von Verkehrsanlagen, die den wasser
wirtschaftlithen Anforderungen an ihre Schadlosigkeit nicht genügen (Näheres
regej.idie „Richtlinien für bautechnische Maßnahmen an Straßen in Wasserschutz
s)

Errichten, Erweitern und Betrieb von Anlagen zur Behandlung, Lagerung und
Ablagerung von Abfällen, Reststoffen und bergbaulichen Rückständen

13.



Siedlung und Verkehr

14. Verletzen der grundwasserüberdeckenden Schichten (ausgenommen Verle
gung von Drainagen, Ver- und Entsorgungsleitungen/einschließlich Bereg
nungsleitungen sowie Baugruben)

15. Erdaufschlüsse durch die die Grundwasserüberdeckung wesentlich vermindert
wird, vor allem wenn das Grundwasser ständig oder zu Zeiten hoher Grund-
wasserstände aufgedeckt oder eine reinigende Schicht freigelegt wird und
keine ausreichende und dauerhafte Sicherung zum Schues Grundwassers
vorgenommen werden kann

16. Gewässerausbau und -neubau sowie Hochwasserretentio •hen (ausge
nommen zur Verbesserung des Grundwasserschutzes .ältnicht grund
wassergefahrdend)

17 Neu- Um- und Ausbau von Straßen mit Ausnahme QoqFeld- und Waldwegen,
ausgenommen die Maßnahme erfolgt unter Beachtung der Richtlinien fur bau-
technische Maßnahmen an Straßen in Wassershebifö$(RiStWag)

18. Neu-, Um- und Ausbau von Gleisanla4sschienbundenen Verkehrs

19. Anlegen1 Erweitern und Betrieb von R plitj;iießlich Sicherheitsflä
chen, Notabwurfplätze

20. Anwendung von .Freiflächen und zur Unterhaltung
von Verkehrswegen, n sletht grundwasserschonend betneben wird
(PflanzenschujnunIii der jeweils gültigen Fassung)

Eingriffe infi.en Un rund

21 Gewinne«Gon Rohstoffen und sonstige Abgrabungen mit Freilegungen des
Gruqdwässers

Gewinnen ‘ion Rohstofien und sonstige Abgrabungen ohne Freilegungen des
indwassers

3. rrichtenEß eitern und Betrieb von Tunnel- und Stollenbauten sowie Kaver
nen un,frtertagebau

forsischaftIiche und gärtnerische Nuung

24. Lagern von Wirtschaftsdüngern (Gülle, Jauche, Festmist) sowie von fließfähi
gem Mineraldünger außerhalb dauerhaft dichter Anlagen; Gärfuttermieten
(Feldsilage), ausgenommen Foliensilos auf dichter Bodenplatte bzw. Bodenab
deckung mit Auffangbehälter



Errichtenfr eitern und Betrieb von Fischteichen

Truppenübungsplätzen [vgl.

(ausgenommen Schießstän

ortveranstaltungen und -anlagen

25. Tierbesatz mit grundwassergefährdenden Konzentrationen von Tieren auf un
befestigten Flächen, bezogen auf den Betrieb und/oder auf die für die Ausbrin
gung des Wirtschaftsdüngers verfügbare landwirtschaftliche Fläche

26. Beweidung, wenn dadurch die Geschlossenheit der Grasnarbe nachhaltig be
schädigt wird sowie durch Harn und Kot Gefahr für das Grundwasser zu be
fürchten ist. Nachhaltig geschädigt ist eine Grasnarbe dann, wenn sie in der
jeweiligen Vegetationsperiode nur durch eine Neuaussaat wieder hergestellt
werden kann.

27. Umbruch von Dauergrünland, ausgenommen mit Genehmigung der oberen
Wasserbehörde

28. - Kahlschläge größer 0,5 ha

- Erstaufforstung und Waldrodung, ausgenomnr Maßnahmen, für die eine
Genehmigung nach dem Landeswaldgesetz im Einvernehmen mit der obe
ren Wasserbehorde ergangen ist

29 Nassholzkonservierung, Wertholzla plätze

30 Errichten und Erweitern von Kleingartenanlagen) 7 /

Sonstige Nutzungen

31. Großveranstaltunn

32. Übungen außerhalb Von Standort- und militärischen Truppenübungsplätzen
sowie Übunendes ZiviIschut±s [vgl. DVGWW 106 (M)]

Anlegen, ‘Erweitern und Betrieb von Standort- und
DVGWW 106 (M)]

‚iben iOhSchießständen oder Schießplätzen
in geschlonen Räumen)

33.

3‘

37. von Friedhöfen, sofern davon eine Grundwassergefährdung aus-
geht



b) In der Weiteren Schutzzone (Schutzzone III 8) sind insbesondere verboten:

Eingriffe in den Untergrund

1. Bohrungen in den unteren Grundwasserleiter, ausgenommen solche, die zur
Sicherung der öffentlichen Wasserversorgung dienen

Landwirtschaftliche, forstwirtschaftliche und

2. - Düngung, die nicht der guten fachlichen Praxis lungen
der Düngeverordnung)

3 Landwirtschaftliche Beregnung, sofern dabei die nu4arekapazitat uber
schrillen wird (ausgenommen Frostschutzberegnui4

4 Anwenden von Pflanzenschutzmitt&n, die gemaß Pflanzenschutzanwendungs
verordnung in der jeweils gultigen Fassung ‘n Wasserschutz- und Heilquellen-
schutzgebieten nicht angewendet weidurfen

&
Ausnahmen1 Befreiungen

(1) Die zuständige obere Wa‘se?b:hirde kann unter den Voraussetzungen des
§ 52 Abs 1 WHG im Einzelfall auf Antrag von den Verboten und Beschrankungen des
§ 4, den Duldung flicht&rces § 6tifiHden Handlungspflichten des § 7 Befreiungen
gewähren.

(2) DieBefreiung ist widerruflich; si kann mit Bedingungen und Auflagen verbunden wer
den und bedarf der Schriftform.

(3) Im Falle des Widerrufs knn die zuständige Behörde von dem durch die Ausnahme Be
günstigten oder vorn.Grundstückseigentümer verlangen, dass der frühere Zustand wie
der hergestellt wird, sofern es das Wohl der Allgemeinheit, insbesondere der Schutz der
WasseNers&guhg, erfordert.

(4) Die Verb6t des § 4 gelten nicht:

1. für Maßnahmen, die zur Sicherstellung und Aufrechterhaltung der Wasserver
sorgung seitens des Wasserversorgungs-unternehmens notwendig sind und
unter Beachtung der jeweils gebotenen besonderen Vorschrift durchgeführt
werden. Solche Maßnahmen sind der zuständigen oberen Wasserbehörde
rechtzeitig vor der Durchführung anzuzeigen.



2. Für das Errichten und Betreiben von Anlagen, die bereits vor Inkrafttreten dieser
Verordnung rechtmäßig zugelassen, errichtet oder betrieben wurden. Für den
Betrieb rechtmäßig zugelassener Anlagen gilt dies nur dann, wenn der Betrieb
innerhalb der Zulassung erfolgt. Die Betreiber sind verpflichtet, das Bestehen
von Anlagen nach Satz 1 der zuständigen oberen Wasserbehörde bis spätes
tens 6 Monate nach In-Kraft-Treten dieser Verordnung anzuzeigen. Die Berech
tigung der zuständigen oberen Wasserbehörde zum Schutze der öffentlichen
Wasserversorgung vor nachteiligen Einwirkungen, Auflage«Bedingungen oder
sonstige Anforderungen zu stellen, soweit das Wohl der ANgemeinheit dies er
fordert, bleibt unberührt.

(5) Handlungen die einer wasserrechtlichen Erlaubnis Bewilligung r Genehmigung,
einer gewerblichen abfallrechtlichen baurechtlichen verkehrsrä3htlichen bahnrechtli
chen, immissionsschutzrechtlichen, gefahrstoffrechtlichen forstrechtlichen oder landes-
pflegerischen Genehmigung bedurfen oder aufgrund eines bergbehordlich gepruften
Betriebsplanes oder durch bergrechtliche Erlaubnis oder Bewilligung zugelassen wer
den, bedurfen keiner gesonderten Ausnahmegenehmigung / Befreiung nach dieser Ver
ordnung.

Fur Planfeststellungsverfahren gelten ausnahmslos die einschlägigen Bestimmungen
der Verwaltungsverfahrensgesetze

Entscheidet in den vorgenannten Fallen die obere Wasserbehorde nicht selbst ist ihr
Einvernehmen erforderlich

§6
Duldungspflichten!BeStändsschutz

(1) Die Eigentümer und:Niituigsb tigten von Grundstücken innerhalb des Wasser
schutzgebietes haben die Beseitig g oder Anderung von Einrichtungen, die im Zeit
punkt des Inkrafttretens dieser Verordnung bestehen und deren Bestand oder Betrieb
unter die Verbote es § 4 fallen, auf Anordnung der zustandigen oberen Wasserbehorde
zu dulden, sofern spe nicht schon nach anderen Rechtsvorschriften verpflichtet sind die
Einrichtupen zu beselti9en oder zu andern

(2) nlagen und sonstige Einrichtungen die im Zeitpunkt des Inkrafttretens der Rechtsver
‘d,iZg rechtmaßg bestehen und die nach Maßgabe des sonstigen offentlichen Rechts

in Bestand und Betrieb geschutzt sind genießen Bestandsschutz

(3) Die Eigentner und Nutzungsberechtigten von Grundstucken innerhalb des Wasser
schutzgbr&es sind verpflichtet zu dulden, dass Beauftragte des Wasserversorgungsun
ternehmens bzw. der zuständigen staatlichen Behörden, nach vorheriger rechtzeitiger
Ankündigung,

1. die Grundstücke zur Beobachtung des Wassers und des Bodens betreten

2. Beabachtungsstellen einrichten



3. Hinw&sschilder zur Kennzeichnung des Wasserschutzgebietes aufstellen

§7
Hand 1 u ngs pflichten

Dem Wasserversorgungsunternehmen wird bei Bedarf auferlegt:

Den Boden innerhalb des Schutzgebietes, auf den für das Grundwasser refeVantn Schadstoffe
intrag zu untersuchen oder untersuchen zu lassen und die Ergebnisse der Untersuchung und
mindestens jahrlich einmal der Struktur- und Genehmigungsdirektion Sud Neustadt an der Wein
straße als obere Wasserbehorde vorzulegen r

§8
Begünstigte

Begünstigte durch die Festsetzung des Wasserschutzgei ‚rke Neustadt an der
Weinstraße GmbH, Schlachthofstraße 60, 67433 Neu

EntschadigLt4hsgreich

Antrage auf Entschadigungsleist6ngen nach § 52 Äbs 4 WHG oder Ausgleichsleistungen nach
§ 52 Abs 5 WHG sind an die Begunstigte zu richten

Kommt eine gutliche Einigung nicht zustande so entscheidet auf Antrag eines Beteiligten die
Struktur- und Genehmigungedirektion Sud uber die Festsetzung der Entschadigungs- oder Aus

§ 10
Ordnungswidrigkeiten

(1) hne von § 103 Abs. 1 Nr. 8 WHG handelt, wer vorsätzlich oder

‘erbot nach § 4 - soweit dieses sich als Handlung darstellt - zuwiderhan

2. eine nach § 5 ausnahmsweise zugelassene Handlung vornimmt, ohne die mit
der Ausnahme verbundenen Bedingungen oder Auflagen zu befolgen;

gleichsleistung.

1.

3. Handlungspflichten nach § 7 nicht erfüllt.



(2) Eine Qrdnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 50.000 Euro geahndet werden
( 103 Abs. 2 WHG).

§11
Inkrafttreten und Außerkrafttreten

Die Rechtsverordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung im
Pfalz in Kraft.

Neustadt an der Weinstraße
Az. 312-311 Neustadtll4

Struktur- und Genehmigungsdirektion Süd

für Rheinland-


